
Entwurf

EAPl. 610-3/2 Nr. 6282/53 -II/4-

— r.
BetreffTeilbaulinien- und Teilbebauungsplan für das Gebiet 

e ” Hohenberger-Straße ", Steuergemeinde Seeshaupt; hier: 
Festsetzung der Baulinien. . j.

'5 -

Bescheid. :

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

, Steuerge-Für das Baugebiet " Hohenberger-Straße- 
melnde Seeshaupt, ganz umfassend das Grundstück PI. 
Nr. 824/4 werden die Baulinien nach dem Tekturplan 
des Kreisbauamtes vom 23. 4. 1956 festgesetzt.

II

Für die Aufteilung und Größe der Bauplätze und die ; 
Stellung der Gebäude sowie für die iZegfassung ist die 
Planung vom 23. 4. 1956 maßgebend.

Bie Bewässerung dieses Gebietes hat durch'Anschluß an 
die öffentliche' Wasserleitung zu erfolgen. Bie Ent
wässerung erfolgt über Klär- und Versitzgruben in den 
Untergrund; gute Kieslage ist vorhanden.

Bie Kosten des Verfahrens hat Br. Hans Geil, München, j 
zu tragen.

Für diesen Bescheid wird eine Gebühr in Höhe von 
BM 20,— erhöben':--------

Gründe :

Br. Hans Geil, prakt. Arzt in München hat erstmals am 14.7.-1952 durch 1 
den Architekten Karl Zinkler aus München für die in Aussicht genommene 
Parzellierung des Grundstückes PI. Nr. 824/4 der Gemarkung Seeshaupt 
einen Bebauungsplan über den Gemeinderat Seeshaupt vorlegen.lassen.

Ba nach verschiedentlich eingeholten Fachgutachten die vorgelegte Pla-

den Architekten Karl Zinkler aus München für die in Aussicht genommene

nung sich zur Festsetzung nicht eignete, v/urde vom Antragsteller neben 
einem detaillierten Lageplan vom 16.2.1953 am 1.7.1955 efine neue Planung 
von dem gleichen Architekten vorgelegt. Auch diese Planung konnte wegen 
nicht richtiger Vorgartenlinienziehung, unrichtiger Straßenbreite usw. 
nicht festgesetzt werden.

Um alsbald die Baulinien für dieses Grundstück festlegen zu können, hat 
der Kreisbaumeister am 25.4.1956, gestützt auf die bisher vorgelegten 
Planungen, einen Tekturplan erstellt, in dem die einzelnen Gesichtspunk
te wie Straßenführung, Vorgartenlinie, Stellung'Ton Nebengebäuden usw. 
berücksichtigt sind. Biese Planung wurde entsprechend der Forderung
des ,§ 61 A.'bs. I BBO in der Zeit vom 28.5.1956 bis einschließlich 11.6.
1956 in der Gemeindekanzlei Seeshaupt zur öffentlichen Einsichtnahme aui 
gelegt. Überdies sind sämtliche beteiligte Grundeigentümer durch Über-
1956 in der Gemeindekanzlei Seeshaupt zur öffentlichen Einsichtnahme
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II.

III.

IV.

Sendung einer Bekanntmachung hiervon verständigt worden. Die Planung 
wurde zudem unter Nr. 142 vom 24.5.1956 in Amtsblatt für den Landkrei. 
Weilheim Nr. 17 vom 7.6.1956 veröffentlicht. Innerhalb der Einspruchs
frist wurden ■‘Einsprüche nicht erhoben; es konnte daher in ? Überein
stimmung mit der gutachtlichen Äußerung des Kreisbaumeisters und be- 

------ — —— —    - — -      — - — — -- -
Stimmung mit der gutachtlichen Äußerung des Kreisbaumeisters und 
schlußmäßiger Zustimmung des Geraeinderates Seeshaupt der Tekturplan 
vom 23.4.1956 endgültig als Grundlage der künftigen Bebauungdes Ge
bietes ” Hohenberger-Straße ” ( 
festgelegt werden. Die damit geschaffene.Bauplanung für dieses Teil
baugebiet der Gemeinde Seeshaupt berücksichtigt die Erfordernisse des 
Verkehrs, der zweckmäßigen AufSchließung und Bebauung dieses Grund
stückes sowie der gesundheitlichen, wohnungs- luid feuerpolizeilichen 
und schönheitlichen Gesichtspunkte.

Für die Festsetzung der Baulinie ist gemäß §§ 1 Abs. III, 2 mit 5,

(Plan-Nr* 824/4 der Gemarkung Seeshaupt

§§ 58 mit 61, 63» 64 BBO das Landratsamt Weilheim^ örtlich und sachr 
lieh zuständig.

Die Kosten des Verfahrens hat der Antragsteller Dr. Hans Geil, Münche: 
als veranlassender Teil gemäß § 79 Abs. I BBO in Verbindung mit Aiy^ ■ 
166 Abs. I Ziff. 3 des Kostengesitzes (KG) vom 16*.2.1921 (GVBl. S.\>4’ 
zu tragen. Die Höhe, der Gebühr bestimmt sich nach Abschnitt A Ziffer 
2 der FMB über Kosten in Bausachen vom 24.8.1954 (GVBl. S. 217) in d.
F.v.50.6.1955 (GVBl. S.155).

Es war daher zu entscheiden wie geschehen.

Rechtsmittelbelehrung

Die beiliegenden 4 Pläne des Kreisbauraeisters vom 23.4.1956 mit den
Genehmigungsstempel und Siegel versehen.

12 -*^u‘sf-ertigungen von I anfertigen und gegen P2U an die auf Blatt 39 
des Aktes angeführten Grundeigentümer versenden.

Betreff: wie bei I

Zu dortigem Bericht vom 29.7.1952 Nr. 1045/11 
.Beilage: 1 Bescheidausfertigung,

1 Bebauungsplan (Tektur des Kreisbaumeisters v.23.4.56) und
1 Entwurf . einer-<brtovoroohrift

An den 
Gemeinderat

Seeshaupt

Die im Bezugsbericht angeführten Auflagen des Gemeinderates wurden 
bei < ' ’* * ................
ist die _ „ „ ___
den Überprüfung unterzogen worden. Dabei gelangte das Landratsamt''zu

der Planung durch den Kreisbaumeisterberücks^ht^t^Gleichzeitif 
die mit Bezugsbericht mit vorgelegtt ^^^er eingehei
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ca der Überzeugung, daß der beiliegende Entwurf alle die Gesichts
punkte enthäut, die für eine ordnungsgemäße Bebauung dieses 
bietes erforderlich sind, Falls der Gemeinderat mit diesem Entwurf

Ite, wird um Beschlußfassung hierüber und Vorla- 
lit Gemeinderatsbeschluß an das Landratsamt gern.

Gg—

V.

VI.

VII.

Art. 25 Abs. 2 GO ersucht.

Beiliegenden Entwurf dertüÄev_rr;?.rift L‘ zz -r. 
und 1 -Abschrift mit Schreiben zu IV beilegen.

^Vorschrift d x in Reinschrift schreiben

Kostenfestsetzung erst nach Rechtskraft dieses Bescheides ausschreiber 
im Betreff anführen: Baulinienfestsetzung f r das Gebiet "Hohenber- 
ger-Straße" in Seeshaupt.
Rechtsgrundlage A/2 = DM 20,—

vrv 20.7.1956 -II/4- -

Weilheim, den 4. Juli 1956
-Landratsamt- 

I.A.

( Dr- Bauer )
Reg.Rat

i
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AMTSBLATT N R - 2

der Gemeinde Seeshaupt
Ci

vom S. Mai 1961

Bekanntmachung

Gemeindeveror;i.iung

über die Regelung der Bebauung im Baugebiet an der xlcheaberijur 
Straße der Gemeinde Seeshaupt, Landkreis Weilheim.

Auf Grund der Art. 62 Abs. 1 des Landesstraf- und Verordnung.'.- 
zes vuiu x’«uv«iUL»c±’ J. xxeS
101 des Polizeistrafgesetzbuches vom 26.12.1871 (BayBS I

... — ( A * 2 *3 w

Bebauung vom 15-2.1936 (RGBl.l 3. 104)^ des 2_der Verord- 
1

3 2""der Verordnung über Garagen und Einstellplätze vom 17

die Wohnungsaufsicht vom 8.2,1937 (BayBS II S. 463) erläßt die 
Gemeinde Seeshaupt folgende mit x^ntschließung der 
Regierung von Oberbayern vom 7- September 1959 Nr. II/4 - 8003

gesetzes (LStVG) vom 1?. November 1956 (BayBS I 3. 52?), des 
Art. 101 des Polizeistrafgesetzbuches vom 26.12.1871 (BayBS I 
S. 541), der 3§ 1 und 2 der Verordnung über die Regelung der 
Bebauung vom 15-2.1936 (RGBl. 1 S, 104), des 2 der Verord
nung über Baugestaltung vom 10.11.1936 (RGBl. I 3.938), des 
3 2 der Verordnung über Garagen und Einstellplätze vom 17»2. 
1939 (RGBl. I 3. 219) und des Art. 51 Abs. 2 des Gesetzes über

eeshaupt folgende mit Lntschließung der

'»Veil 18 für vollziehbar erklärte Geineindevei'ordnung:

§ 1

(1) Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten für das Bauge
biet an der Hohenberger Straße, bestehend aus dem Grund
stück - Flurstück Nr. 842/4.

(2) Das im § 1 Abs. 1 näher umschriebene Gebiet ist reines 
Wohngebiet.
In diesem Gebiet ist die Errichtung von Gewerbebetrieben 
jeglicher Größe und Art unzulässig, 
laden, Uxv M.CX *x\^x XXV'X XXXX xzxxx^.^
’oung mit dem täglichen Bedarf (Lebensmittel u.a.) dienen-
iäden

ausgenommen Verkaufs- 
die der Versorgung der Bewohner der näheren Umge-

Für die Bebauung dieses Gebietes ist der vom Landratsamt 
■.Veilheim rechtsverbindlich festgesetzte Teilbaulinien- 
und Teilbebauungsplan - Tektur des Landratsamtes Weilheim 
vom 25o4o1956 Kr/4515/55 maßgebend; er ist Bestandteil 
dieser Verordnung. Lr kann bei der Gemeinde Seeshaupt 
während der üblichen Amtsstunden eingesehen werden«

(4) der Bebauungsplan ist ferner bestimmend für die Straßen- 
'^'^^^ß^nbreibe und Grenzabstände, die Aufteilung 

in Baugrundstücke, die Gebäudestellung und für die First
richtung der Gebäude.

führung.

-2-
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§ 2
Bauweise

(1) Für das gesamte Baugelände ist nur die offene Bauweise 
zugelassen. Es werden eingeschossige Einzelhäuser nach 
Maßgabe des Bebauungsplanes zugelassen. Die Errichtung 
von vVochenendhäusern, 
gestattet.

Behelfsbauten und dergl. ist nicht

(2) Die Gebäudehöhe richtet sich nach der im Bebauungsplan 
angegebenen Geschoßzahl,

§ 5 
Grenz- und Gebäudeabstände

5

(l) Der Abstand ier ’.Vohngebäude voneinander muß mindestens 
7 ra betragen. Damit dieser Gebäudeabstand gewahrt bleib'; 
muß grundsätzlich von der Nachbargrenze ein Abstand von 
wenigstens 5*50 m eingehalten werden. Mit Zustimmung des 
Nachbarn, die durch Unterschrift der Baupläne erklärt 'wer
den muß, kann aber bei Wahrung des Gebäudeabstandes aus
nahmsweise auch ein geringerer Grenzabstand zugelassen 
werden. Der Nachbar hat dann einen entsprechend 
größeren Grenzabstand einzuhalten-

(2) Den Abstand von der Straßenbegrenzungslinie bestimmt je
weils der Bebauungsplan, Einfriedungen sind auf der Be- 
'jrenzungslinie zu errichten.

§ 4
Bauform

(l) Als Grundrißform ist ein Rechteck zu verwenden, dessen 
Langseite wenigstens um 1/5 länger ist als die Breitseite 
Die Dachneigung muß bei eingeschossiger Bauweise 50 Grad 
bis 55 Grad, bei Bauten mit Kniestock 50 Grad bis 55 Grad 
betragen. Das Dach ist stets als Satteldach mit Kirstrich- 
tung gleichlaufend zur Längsseite des Hauses auszubilden- 
Die Steildächer können Dachaufbauten in angemessener Größe
und Durchbildung erhaltene Die l^indeckung solcher Dechauf- 
bauten soll in der Regel die gleiche sein, v/ie die des 
Hauptdaches,

(2) Der Haussockel darf gegenüber dem Verputz des Erdgeschosses 
nicht vor- oder zuruckspringen. Er ist putzbündig auszu
bilden und zu übertünchen. Der Haussockel darf höchstens 
0,50 m (2 Stufen) über dem äußeren Gelände liegen.

(5) Bei Hangbebauung darf die TraufhÖhe an der Hangseite bei
erdj
5,90 m nicht überschreiten

geschossigen Bauten 5,20 ra, 
_.O m nicht überschreiten, wo 
nicht höher als 0,50 m über dem höchsten Geländeschnitt 
liegen darf.

> bei zweigeschossigen Bauten 
wobei der Erdgeschoßfußboden

(4) Die Kniestockhöhe darf 1,10 in, gemessen von der Oberkante
Balken bis Oberkante Fußpfette nicht überschreiten.
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§ 5

außerdem aufeinander abge-

(1) Die äußere Gestaltung und architektonische Ausbildung dc 
Hauseinzelheiten brauchen nicht in typischer Gleich!" 
keit zu erfolgen, müssen aber in ihren bestimmenden Grund“ 
elementen gleiche Voraussetzungen erfüllen; insbesondere 
müssen sie die gleiche Dachform erhalten und gleiche 
Materialbehandlung erfahren, 
stimmt farbige Behandlung aller äußeren Hausteile.

(2) Vor- und Anbauten sind auf das geringst mögliche Maß zu 
beschränken, in Maß und Form einwandfrei auszubilden und 
dem Hauptgebäude anzugleichen.

(5) Dachaufbauten werden nur bis zu 1 qm Vorderfläche zugelas
sen. Dachgauben dürfen nur der besseren Belichtung, nicht 
der Vergrößerung der Dachräume dienen. Dachgauben sind bei 
Dachneigung unter 35 Grad unzulässig. Durchlaufende Dach
fenster sind zu vermeiden,

(4) Die Dächer sind einheitlich mit dunkenengobierten Biber-
schwänzen (oder ifannen) einzudecken. Die Vervzendung von 
zementgebundenem Deckungsmaterial ist untersagt.

(3) Die Ausbildung der Eenster soll in Maß und Form einwand-
frei erfolgen.

(6) Der Außenputz ist in heimischer Putzart, schlicht und ohne 
Künsteleien aufzubringen und in hellen Farbtönen zu tünchen. 
Zier- und Kunstputz Jeder Art ist untersagt.

(7) Sichtbare Holzschalungen und andere Holzteile dürfen nicht
mit gelber Lasurfarbe behandelt werden.

(8) Die Verwendung von Blech oder zementgebundenen Bauteilen als 
Wettermantel ist unzulässig.

(9) Dachüberstände sind am Giebel bis 0,80 m, an der Trat: 
bis 0,70 m zugelassen. Kastengesinse sind untersagt.

ite

§ 6

Kartoffeln und ähnliche Erzeugnisse im Keller oder 
Eine Waschküche und eine Ge-

(1) Für Jede 'Wohnung müssen ausreichende Lagerräume für Brenn
material, ” 
Nebengebäude vorgesehen sein 
legenheit zum Trocknen der Wäsche ist gleichfalls vorzusehen.

(2) Die Errichtung von Kellerwohnungen und von Wohnungen in 
Nebengebäuden ist unzulässig.

(5) Ira übrigen finden die Vorschriften des Gesetzes über die
Wohnungsaufsicht (Landeswohnungsordnung) vom 8•2.19^57 (BayBS
II 3.463), in der i'assung des Art. 71 LStVG über die Beschaf
fenheit, Belegung und Benützung der V/ohnungen Anwendung.
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§ 7

('l) Nebenge'bäude (Holzlegen, Stülle, Garagen u.ä.) sind in.
architektonischem Zusammenhang und in der Bauvzeise über
einstimmend mit dem Hauptgebäude und den Nachbargebäuden 
zu bringen. Die Errichtung von '.Veilblechgaragen ist nicht 
gestattet. Die Lage der einzelnen Nebengebäude ist mit den 
Eingabeplänen (Bauplan) festzulegen»

(2) Nebengebäude müssen auf massivem Sockel und harter Dachein

gestattet» i)ie Lage der einzelnen Nebengebäude ist mit den

deckung errichtet werden.
(p) Putz und Anstrich der Nebengebäude sind dem der Hauptgebäude 

anzupassen.
(4) In den zu erstellenden Nebengebäuden (Abs,l) ist nach Mög

lichkeit ein Kaum zum Einstellen eines Kraftfahrzeugeslichkext exn Raum zum Exnsteilen eines Araltiahrzeug 
(Garage) vorzusehen. Die einzureichenden Baupläne (§ 

haben entsprechende Darstellungen zu enthalten.
9 der(Garag-

BayBO)
Kellergaragen sind nicht gestattet. In besonders geiageiten Fäl
len können sie in Anvzendung des § 15 der Verordnung aus- 

nahmsxveise zugelassen werden.

§ 8

Einfriedungen

(1) Die nach § 6 BayBO genehmigungspflichtigen Einfriedungen 
dürfen eine Höhe von 1,20 m nicht überschreiten. Zugelassen 
sind Holzzäune. Pür den Fall, daß diese Zäune mit lebenden 
Hecken hinterpflanzt werden, dürfen diese gleichfalls eine 
Höhe von 1,20 m nicht überschreiten.

(2) Stacheldraht darf für Einzäunungen nicht verwendet werden. 
Die Holzzäune sind als Hanichelzäune mit senkrechten oder 
diagonalgestellten Hanicheln mit Holzpfosten bzw. Beton
pfosten auszubilden, wobei die Pfosten an der Straßenseite 
durch die Zaunkonstruktion zu verdecken sind. Die Säulen 
sind 10 cm niedriger zu halten als die Oberkante des Zaunes, 
innerhalb'der einzelnen Wohnstraßen sind die Einfriedungen 
aufeinander abzustimmen. Als Farbanstrich ist ein Schutz
anstrich (Holzimprägnierungsmittel ohne deckenden Farbzu
satz), jedoch keine Ölfarbe zu wählen. Stützmauern sind

, sollen sie in 
lagei'haftem Natursteinmaterial oder in handwerksgerecht 
bearbeitetem Stampfbeton ausgeführt werden 
bei Einfahrten oder Eingängen sind ebenso zu behandeln. 
Zwischenzäune sind ihrer Höhe nach den Zäunen an Straßen 
und Plätzen anzupassen und können als Uaschendraht mit 
leichten Eisensäulen hergestellt werden.

Satz), jedoch keine Ölfarbe zu wählen» 
zu vermeiden, wo sie unvermeidlich sind

Massive Pfeiler

u
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§ 9

Terrassenbauten.

Terrassenbauten müssen sich dem natürlichen Gelände ar— 
passen, 
Form und Verhältnis der Gesamtanlage unterzuordnen» 
Zyklopenraauerwerk ist untersagt»

§ 10

Böschungen, Terrassen usw. sind in Material,. Maß 9

Vorgärten und Garten müssen crlentlich angelegt und ge
halten werden. Ihre Benutzung als Lagerplätze ist nicht 
gestattet»

§ 11 
5£®11?15üüs®S

Freileitungen aller Art sind auf das unbedingt notv/endige 
Ausmaß zu beschränken, 
anzulegen, daß Masten und Leitungsdrähte das Gesamtbild 
nicht stören» Sie sind möglichst hinter den Häusern

einheitlich zu planen uni derart

Sie sind möglichst hinter den Häusern 
durch die Gärten zu führen» Dachständer sollen nach Mög
lichkeit nicht verv/endet werden»

§ 12

Größe der Grundstücke

Für die Größe und Form der Grundstücke sind die Festlegun-
L " " ..---n_._^n “-”3-’ "

bauung von mehr als 1/4 der Grundstücksfläche ist unter
sagt»

gen des Bebauungs- und üaulinienplanes maßgebend» Die öber-

§ 15

Zur Vermeidung unbilliger Härten können Ausnahmen von Be
stimmungen dieser Verordnung bewilligt werden, sofern da
durch weder öffentliche Interessen noch erhebliche, durch 
diese Gemeindeverordnung geschützte Interessen dritter 
beeinträchtigt werden»
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§ 14

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen v;er~ 
den, sov/eit sie gleichzeitig eine Zuv/iderhandlung gegen
A _ J. I a >rz^ •». .“IJ_   _ -J

mung mit Geld bis zu 150
Art. 101 des PStGB darstellen nach Maßgabe dieser Bestin- 

DM oder mit Haft bestraft.

§ 15

Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Bekannt
machung in Kraft und gilt 20 Jahre»

Seeshaupt, den 25- Januar 1961 
- Gemeinde - 

gez« Dommaschk

1, Bürgermeister
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Betreff» felXbaullnlenplEin fUr das JXurstüok 942/4 an der Hohen**
b»r|f*rfltraaa« (Beaarlnxag Seeshaupt).

QrtsvQyaotolft ftlr das Tellb&uxqblet yigpatuofc 942/4 aa aer Hefeeyi-^
s«>;gflätR“!ta3

Per Ottfflsladarat Sseahaupt «rXtiuat auf Grund des Art«? Ahe.I^ ArULoX 
uad Art« 22 h Aha«XX i’«Str.G.S« uud S 2 der Y.Or UhST MugeetaXtong
von 15«XX«36 ztsohetehende 

Ort B y o y e h x* 1 f t » a

sqsi feilhausehist Plt*Kr.842/4 aa der Boheahergerotrasae» fttv «oXetxes
»ynlt Bee><hXuea dea Laadrateantea von

die BouXlnten feat^eDetat wurden« Per ule Aiünge ongefUgte MauXinlea-.
plan voa 26«5»X952ji^t der IrghnräxgvdW ^reishauahtelXuog rosi ?X«12,$2 
ist BeetandtetX dteeer V'oarsuhrXftea*

Art« X
Tür'die Stellung and Tlratrtehtang dar Gebäude in Baugebiet Ist dl« 
In BauXlnlenpXan eingetragene Bebauung bindend«

Hauet^ebdv^e

Pie den BaullnlanpXon erfftsstea PXaehen tslnd für nffeae Be« 
.hauxujg alt MaseXhtfuflera heetiomt*. *. • . f

I
•1

ZndustrieXXe und gewerbXiehe Anlagen elnd in geeinten Gebiet unsu- 
läesig«; "
Bi« 3Srriohtang von Wooheneadhäueem wird nioht gestattet«
Pie genante GeXttndefXäohe swiachen den 4 BtrasseaftUxrungen ist erd«« 
geaohoseig {2lrd-> xmd ausgebautes Baohgeeohosa) su bebauen* Äobenge- 
bdude nttiesen in arohitehtoaiseheB Sueamenhang und in der Bauweise 
susa^tnenetiBunend Bit den Hauptgebäude erriehtat werden«

AXs OenuLdrieefom ist ein Heohteolc deasep XiHagsseite
wenigstens wa X/§ länger ist aXo die Bsraitseite. Pia Paohneigdng 
nuse TS Grad bis Grad betragen. Pae Banh iet als SatteXdaeh alt 
TirstriahtoAg gXeichXanfend nur Xttngsssitt des Hausse auagnbiXden« 
Bie Sraufaeite darf an der Hangeeit* n nioht Ubersohrelten» 
wobei der BrdgeeoheesfuBsboden nicht höher aXe 0*49 n Wer dea 
hOoheten Geländeonsohnitt liegen darf«

£zT:S WTi06T088006 :NU 963189 T88 6^ S/^'iS« SXDS-WM tÄTIiNOn 0Z:ST 8003-Nbr-lT
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Vor- wA Anbauton olad auf da« garlngat mOgllcbe Mao« su besoMr&a- 
koat la Xa«B und Vom ainwoadfr«! auoaublXdea uad dea Hauptgabäuda 
ansuglalohaa» 
aaobabaretänd« xCLasoa am Giebel o>6o a» an der Traufaelte o»7o a 
betragea« 
PaoMgaubea alad uaaulttaalg»

: Per Aaeoeapate let aXe glatter JCalkputa aersuatellen und welee oder 
gebroobea wele.e «u tOaoäea« Zler^ uad Xonatputa jeder Art lat vor* 
botea» Per Bookel lat putabttndlg auaaublXden»
Pie Paobeladeekung der Baupt- und Bobengebäude bat la glelcbfarblgea 
MberaobffaaapXatteb au erfolgea» Pie Verwendung ron TaXaalegeXa lat 
uateraagt»
Pie Kamine Uber Paob alnd la Puntkllobar »It Xo oa starker Betoaab- 
deokpXatte ebne Voraprang berauateXlea«.
Alle aldbtbarea HoXatelXe der Vordäober alad la wettergrauer Parbe 
au Xaaleren»

}

I

I

Arte 9 yebengebttudy 
Prelatebeade Sebengebäuda (BoXaXegen* StAXXe, Garagen und dergX«) 
alnd« abweit la Plan alobt auadrttokXlob worgeaebaav unnuXXaalg« / 

Venn VaaobkOoben und eonatlge Webenraume nlobt la CeXXer unter 
braobt werden kdnaen» eind dleee aXa YerXangsnueg dec Bgobteo' 
rlaeea dea fiauptgebäudaa unter einem durobXautebAen Saab ana» 
Oaragan la XeXXer alnd nlobt soXaaalg« AXXa Saavorbabeo» wtdf 
Obe» die naob den elneobXMglgen b&upoXlaelXloban Voraohrltten 
Oenebalguag nlobt bedürfen» laabeaondere euob aXXe SAntrledim 
unterliegen der Genehmigung dea Xandretaamtea« |

Art« 4

!
i

1 .
I 
1

*3nuid* 
rÄA»n* 
•flX** 
•l&«r

Vetweadlge Gaaobuttaeerbaag le« la MbkXang i|lt der Geataltnag der 
Geb&ude und der GeaaatanXage an bringen» Werbung abeellHv de« betret* 
tendea Aaweaena lat unter sagt« koklameelaxlohtungea Auabeawer»- 
buog alad geäabalgungepflldbtlg»

9 3!»»y«aww,T>Matw
a) la» aa das Straasaa düvf«B X,3o m aafa« otoht

eobrelteo« Werden HanlobeXcäune rerwendetf ae artloeen die BaalebeX 
vor den klafrleduogaattulen durobXautea» Pie Sttalea elnd Xo om aledrl* 
ger au baXten eia die Oberkante dea Zaunea» HeokenptXaaauagea aua

* 5 -

I1
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badeaatAndlgan Gawdohean elnd auläaslg» Staohaldraht darf ffiir Sin.'-' 
attunuAgoa nlobt vairwandat wsrdan« Sla Svleohannäana alnd als DraJat- 
säuaa alt JXraiitgaflaoUt aut Maanpfoatan U^rsuataXlaa» daran Höha 
dlafla dar Straaaaafroatan aloht absraobraltan darf«

b) Tarraaaanbautan aljad so auaauführon, daaa alon dlaaeXbaa daa aatdr- 
Xlohan GalMnda angXalahan» Bdachnngan* Tarranaan ato« nOasaa aloh In 
Matortnli Hase* Tons und VarhäXtala dar GaaaatanXaga uatsrerdnaa« 
Syklopasanttarwarfc. Int untereagt«
Vorgttrtan und Oärtan attnsan aXe eaXaba angoXogt nnd uatarhaXtan war- 
den« 3)le Anlage van Lagarpldtaan in Saogablat lat untersagt«

^^•Itnngan
TralXeltungen sind so anaoXegen, dawa als daa GasamtblXd nietet atörasi 
al« sind vSglloteat hinter den Bhuaam dumte dl« Gärten an ffüuren«

B^tralwyg
Bafraiuag roa den voratateanden l^atlmuaghn kann In basondara begrunda- 
taa Bällen roa Xemdrataant erteilt werden«

I 
1 
j

I

atrafftAayoWug 
SuwlderJlxaadXaagea ge^an vorat^ande Oytavoraohrl^taia werde« &aeb Jurt« 
Xol und 32 b «It Said tals X3o«*^ oder alt Baft ba-»
atvflUrt« Vaoh Art« loS B«8tr«Q«B« Ixat dar Mlahtar la Btrofurtall «uaau* 
ar^aoMes, daa« dla PoXlaalbaht^xd« baTaahtl^ Ivt« dla Seaaltlgmi« daa 
ardmuB^awldvl^aa 2uetandefi nu varfUgan» Jfaoh Art« Id ?«St7*ft*9« kann 
dar J?ollaelhahörda dla Baaal’tilgaiQgsbafU£al& vorn Maätar anaM ahn« Strof- 
urtalX awgaatTOohan

Art« 9 
Taratadaada OrtavaraaMrlftaa trataa aa Taga nach l&rar TarkOnduAg la 
Aatahlatt In Krsyt«

V
I

Oer

Vnratateaod« Ortaworeotenxtan sind roa der Baglerung von <>herbar^rB alt 
BegXarangaaataoteXlaaauag von 
auf Grand da« f 3 dar VO« Über teaugaataltnng ron X5«ll*3d ganatenlgt 
worden«

I
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Aluminium Carport 
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• Modellübersicht
• Solar- und Spezialcarports
• Carport Aktion
• Ausstellungen
• Wind- und Wetterbeständig
• Das System
• Bilder
• Aufbau

I HÖRNBACH ^1

L i

9 i I t

<<
AKTUELLE AKTION:
Aluminium-Carport für nur

3990, €
i 3550,-€ .nkf Mwl

Vorteil sichern und 
449,-€ sparen! »>

^3?

Partnerschaft zum Kundenvorteil- 
Kooperation zwischen der Hornbach AG und 
der CarportUnion
Schon lange war es nicht so günstig, sich einen hochwertigen Aluminium-Carport von 
CarportUnion zu sichern! Auf Grund der Kooperation zwischen CarportUnion und der 
Baumarktkette Hombach wurde diese Aktion ins Leben gerufen. Die Carports können in allen 
Hombach-Filialen oder direkt im Strausberger Büro geordert werden.

Der Aktionspreis für das Modell KRB 5027 beträgt 3550< € inki. MwSt.

Sichern Sie sich dieses einmalige Angebot

http://www.carport-aus-aluminium.de/de/aluminium-carport/carport-aktion/hombach.... 20.11.2017

http://www.carport-aus-aluminium.de/de/aluminium-carport/carport-aktion/hombach
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Sie können unseren Aktions-Carport wie folgt bestellen:

• Gutschein ausdrucken, ausschneiden und in einer beliebigen HORNBACH-Filliale bestellen
• telefonisch unter unserer Service-Nummer 03341 / 306464

I Coupon!
Alumlriittm<^arpo*t KRB 5027, urfoangrau 3«550y* CZStClC.

«iwwnH«*IWaawniiwy» ** ?^?y,*** —.•••••• j
Mit diesem Coupon erleichtern Sie Ihren Einkauf im HORNBACH 
Baumarkt. Bitte unbedingt mit in den Markt nehmen um sich Ihren 
Einkaufsvorteil zu sichern.

Abmaße der Carports
• Länge: 500cm
• Breite; 270cm
• Innenbreite: 255 cm
• Einfahrtshöhe: 210cm
• Schneelast: bis 90kg /qm
• Windlast: bis 137 km/h

Andere Abmaße auf Anfrage möglich!

Mehr Bilder in unserer Galerie

© CarportUnion 2010

Aluminium Carport aus Meisterhand

Kontakt zur CarportUnion
Zentrale:
Tel:+49 (0)3341 / 306464
Fax: +49 (0)3341 / 306474
info(at)canx)rtunion.de 

http://www.carport-aus-aluminium.de/de/aluminium-carport/carport-aktion/hombach .... 20.11.2017

rtunion.de
http://www.carport-aus-aluminium.de/de/aluminium-carport/carport-aktion/hombach

